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Gastspielunterstützung für PREMIO-Projekte 
(francais ci-dessous) Bei der Einladung von PREMIO-Projekten profitieren PREMIO-Mitglieder von 
einer Gastspielunterstützung in Form der Übernahme der Künstler*innengagen. Für Künstler*innen 
ist die Gastspielunterstützung eine gute Verkaufsargumentation für ihr Werk.  
Ab PREMIO-Spring 2023: Gastspiele von PREMIO-Künstler*innen unterliegen neuen Regeln.  
Kurz: Pro Saison pro Mitglied max. 2 verschiedene Projekte, keine Premieren, jedes Projekt nur 
einmal; Pro Compagnie ab PREMIO-Spring total 3 Gastspiele bei 3 unterschiedlichen Mitgliedern in 
den nächsten 3 PREMIO-Seasons. 
 

Checkliste und Vorgehen 
 
Planung der Gastspiele 

o Die PREMIO-Gastspiele werden wie alle anderen Gastspiele in Absprache zwischen 
Institution und Künstler*in/Compagnie geplant.  

o Die PREMIO-Geschäftsstelle leistet keine aktive Diffusionsarbeit. Die Vereinbarung der 
Gastspielunterstützung geschieht zwischen Mitglied und Geschäftsstelle. 

o Die Mitglieder sind angehalten bei Vorlage eines Gastspielbudgets durch die Compagnie, 
zusätzliche Kosten für Produktionsleitung, Auf- und Abbautage sowie weitere Saläre etc. zu 
übernehmen (gesamten Verkaufspreis). 

o Den PREMIO-Künstler*innen wird auf der Webseite eine Budgetvorlage zur 
Verfügung gestellt.  

 
Kriterien für den Erhalt der Gastspiel-Unterstützung 

o für wen: PREMIO-Projekte ab PREMIO-Spring 2023  
o bis wann: in den drei folgenden Spielzeiten ab Teilnahme am PREMIO-Spring 
o wie viele: maximal drei Gastspiele pro Compagnie. Innerhalb eines Gastspiels sind mehrere 

zusammenhängende Auftritte möglich. Pro Mitglied können maximal 2 Gastspiele pro 
PREMIO-Season unterstützt werden.  

o wo: Jedes der drei Gastspiele findet bei einem anderen Mitglied statt.  
Ausschlüsse  

o Gastspiele, die im Rahmen eines Festivals oder Ähnlichem, das nicht vom PREMIO-
Mitglied selbst ist, aber im Haus eines solchen stattfinden, werden nicht unterstützt.  

o Premieren und die damit zusammenhängenden Vorstellungen werden nicht als Gastspiel 
gezählt und somit nicht unterstützt. (Es ist davon auszugehen, dass die Premiere bei einem 
Koproduktionspartner stattfindet. Dieses Mitglied erhält keine Unterstützung. Meist hat 
ein Projekt weitere Koproduktionspartner, die aber nicht die Premiere durchführen, diese 
Präsentationen wiederum könnten durch PREMIO unterstützt werden.) 

 
Deadlines und Zusage 

o Unterstützungen für Gastspiele der PREMIO-Spring-Projekte können durch das Mitglied erst 
nach dem Kick-Off-Event angefragt werden.  
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o Notwendig sind Angaben zu: 
o Datum/Termine 
o Anzahl geplanter Vorstellungen 
o Anzahl Künstler*innen auf der Bühne/künstlerisch an der Vorstellung Beteiligte 
o Kostenschätzung Reise-/Übernachtungskosten bei sprachübergreifendem Gastspiel 

o Unter den Eingaben wird nach Möglichkeit jedes Gastspiel entsprechend dem 
Berechnungsschlüssel unterstützt. Wird das PREMIO-Gastspielbudget überschritten, werden 
überall entsprechend weniger Termine durch PREMIO unterstützt oder es wird von Seiten 
Mitglied verzichtet. 

o Die budgetierte Summe für die Gastspielunterstützung wird je hälftig für eine Saisonhälfte 
reserviert.  

 
Kalkulation 
Die von der PREMIO-Geschäftsstelle und dem PREMIO-Mitglied kalkulierte Künstler*innengage 
berechnet sich nach den Vorschlägen des Syndicat Suisse Romand du Spectacle – SSRS und den 
Richtgagen von t. – Theaterschaffen Schweiz. 

o Die Reisespesen, Übernachtungskosten sowie Per Diems der Compagnie sind nicht Teil dieser 
Gage. 

o Sprachübergreifende Gastspiele erhalten eine zusätzliche Unterstützung in Form von 
Übernahme der Reise- und Übernachtungskosten der Künstler*innen und einem*r 
Techniker*in. Das PREMIO-Mitglied ermittelt die Höhe des Betrags und teilt diese der 
Geschäftsstelle mit. (Der effektive Betrag muss in der Schlussrechnung ersichtlich werden.) 
 

Künstler*innengagen für abendfüllende Produktionen (mind. 45 Minuten) 
● erste Vorstellung: Organisationspauschale CHF 500.-- plus CHF 500.-- pro Künstler*in auf der 

Bühne und CHF 500.-- für eine*n Techniker*in 
● jede weitere Vorstellung: CHF 300.-- pro Künstler*in auf der Bühne und CHF 300.-- für eine*n 

Techniker*in 
● Sprachübergreifende Gastspiele: Unterstützung für Reise- und Übernachtungskosten für die 

Künstler*innen und eine*n Techniker*in: Kostendach: CHF 500.-- 
● Kostendach: maximal wird für Gagen eines Gastspiels einer Compagnie CHF 5‘000.-- pro 

PREMIO-Mitglied ausbezahlt (falls sprachübergreifend: 5500.- im Falle von Reise- und 
Übernachtungskosten) 

 
Künstler*innengagen für Kurzversion / 20‘-Präsentation / work-in-progress-Präsentation 
● CHF 250.-- pro Künstler*in auf der Bühne und CHF 250.-- für eine*n Techniker*in 
● Kostendach: maximal werden für eine Kurzversion einer Compagnie CHF 2‘000.-- pro PREMIO-

Mitglied ausbezahlt 
● à Kurzversionen zählen nicht zu den maximal 3 Gastspielen pro Compagnie und maximal 2 

Gastspiele pro Mitglied. 
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Vertrag 

o Spätestens zwei Wochen vor dem Gastspiel sendet das PREMIO-Mitglied der PREMIO-
Geschäftsstelle eine Kopie/einen Scan des beidseitig unterschriebenen Gastspielvertrags 
(Kaufvertrag) als PDF per Mail. Der Vertrag regelt: 

o den gesamten Verkaufspreis 
● davon Anteil PREMIO-Gastspielunterstützung and die Gagen 
● Übernahme von Reisespesen, Übernachtungskosten, Per Diems, weitere 

Saläre durch das Mitglied. 
o Absagen, Verschiebungen oder andere Änderungen sind umgehend der Geschäftsstelle zu 

melden.  
 

Kommunikation 
o Die Termine der Gastspiele werden auf der PREMIO-Webseite veröffentlicht. 
o Für Facebook-Veranstaltungen sollte PREMIO als Mitveranstalterin eingesetzt werden.  
o In Instagram- und Facebook-Posts und Stories zum Gastspiel sollte PREMIO markiert werden. 
o Die Teilnahme der eingeladenen Compagnie im PREMIO-Spring, die PREMIO-Koproduktion 

und die Gastspielunterstützung durch PREMIO müssen auf Programmen, Flyern, Webseiten 
und Abendzetteln erwähnt werden: «mit Unterstützung von / oder in Partnerschaft mit 
PREMIO – Nachwuchspreis Darstellende Künste» und/oder unter Verwendung des PREMIO-
Logos. 

o Das PREMIO-Mitglied stellt sicher, dass die Compagnie PREMIO ebenso nennt, markiert, 
platziert. 

 
Abrechnung 

o Das PREMIO-Mitglied überweist an die Compagnie den im Kaufvertrag festgelegten 
Verkaufspreis. 

o Das PREMIO-Mitglied stellt nach dem Gastspiel der PREMIO-Geschäftsstelle die vereinbarte 
Unterstützung an die Gagen in Rechnung. (Im Falle von sprachübergreifenden Gastspielen 
sind Reise- und Übernachtungskosten genau anzugeben.) 

o Die Rechnung ist als PDF an info@premiochweiz.ch zu senden. 
o Rechnungsadresse: PREMIO – Nachwuchspreis Darstellende Künste, 8000 Zürich 

 
Disclaimer 
Wenn es die PREMIO-Gastspielbudget-Situation erlaubt, können die oben festgehaltenen 
Gastspieleregeln flexibler angewandt werden. 
  


